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Stand: 31.12.2017 Verwaltungshaushalt

Deckungskreis 7 Feuerwehr 30.000,00 33.982,36 3.982,36 0,00 3.982,36 Diverse Reparaturen/Ersatz z.B. von 

Vorbaupumpe, Hydrant, Hydraulikschläuche

46400.672000 Kostenausgleich nach dem 

Kindertagesstättengesetz

60.000,00 64.498,94 4.498,94 0,00 4.498,94 Kostenausgleich für Kinder, die auswärtige 

Kindertagesstätten besuchen 

70000.672010 Kostenanteil an die 

Gemeinde Appen für die 

Ortsentwässerung

5.500,00 11.984,11 6.484,11 3.020,28 3.463,83 gestiegene Abwassermengen, die über das 

Abwassernetz der Gemeinde Appen abgeleitet 

werden.

77100.520000 Gerätekauf u. -unterhaltung 

Bauhof

4.000,00 5.755,52 1.755,52 0,00 1.755,52 Iseki Reparatur inklusive Radladerschaufel u. 

Mähmesser, Reparatur Heckenschere Stihl

90000.810000 Gewerbesteuerumlage 230.000,00 243.010,00 13.010,00 0,00 13.010,00 Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer 2016 

führten zu einer höheren Abrechnung der 

Gewerbesteuerumlage

90000.832000 Kreisumlage 1.367.600,00 1.382.772,69 15.172,69 0,00 15.172,69 Durch eine höhere Verteilmasse im 

Finanzausgleich ergaben sich höhere 

Schlüsselzuweisungen und damit eine 

Veränderung der Umlagegrundlagen für die 

Berechnung der Kreisumlage

90000.832200 Amtsumlage 473.400,00 478.652,09 5.252,09 0,00 5.252,09 Durch eine höhere Verteilmasse im 

Finanzausgleich ergaben sich höhere 

Schlüsselzuweisungen und damit eine 

Veränderung der Umlagegrundlagen für die 

Berechnung der Kreisumlage

Summe 2.170.500,00 2.220.655,71 50.155,71 3.020,28 47.135,43

47.135,43

Vermögenshaushalt

0,00noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschließl. 

Nachtrags-

haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

genehmigt

Im Vermögenshaushalt liegen keine genehmigunspflichtigen Haushaltsüberschreitungen vor

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Holm

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 

genehmigen

Protokollanlage 2 zu TOP 4, FA Holm v. 15.3.2018


